
Der  Wildhüter Aus  den  Verbänden14 Der  WildhüterAus  den  Verbänden 15

Mitteilungen
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und des Auerwildes im Sauer-, Sieger- und 

Wittgensteinerland e.V. (GERA)

gefördert durch die 
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1. Vorsitzender:
Werner Bixler

Jägerweg 37
29328 Fassberg

Tel: 05055 – 8873
Fax: 05055 – 98 74 07

E-Mail: werner.bixler@t-online.de
www.bdjv.de

Mitteilungen
Bund Deutscher Jagdaufseherverbände (BDJV) e.V.

Mitglied sind: 
Jagdaufseher-Verband Baden-Württemberg e.V.

Bund Bayerischer Jagdaufseher e.V.
Verband Hessischer Jagdaufseher e.V.

Verband der Jagdaufseher Niedersachsen e.V.
Jagdaufseherverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Jagdaufseher Verband Sachsen e.V.
Wildhüter St. Hubertus e.V.

Revierhegemeister (BDJV)
Ausbildungsplan

1.	 Zum Begriff:
	 Hegemeister war im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in 

manchen Gegenden Deutschlands die Bezeichnung für Be-
amte, die mit dem Forst- und Jagdschutz betraut waren. Zeit-
weise wurde Hegemeister auch als Ehrentitel verliehen.

	 In Österreich wird der Leiter eines Hegerings Hegemeister ge-
nannt.

2.	 Sinn:
	 Die Tätigkeiten des Jagdaufsehers haben sich in den letzten 

Jahren zu einem wichtigen Teil der Jagdausübung entwickelt.
	 Hierauf wollen und müssen alle Jagdaufseher professionell re-

agieren. 
	 Zur Verbesserung der Qualifikation der Jagdaufseher bietet 

der 
	 „Bund Deutscher Jagdaufseherverbände e.V. (BDJV)“
	 die Ausbildung zum
	 Revierhegemeister (BDJV)
	 an. Die Ausbildung bietet die Chance zu einer weitgehend 

bundeseinheitlichen Qualifizierung auf hohem Niveau.

3.	 Aufbau der Qualifizierung:
	 Der modular aufgebaute Lehrgang umfasst zehn Module, die 

als Blockseminare (Wochenende) und/oder Tagesseminare 
von den Mitgliedsverbänden des BDJV angeboten und ein-
zeln gebucht werden. Die Lerninhalte der Module sind auf 
Bundes- und Landesebene, mit Ausnahme des Moduls „Jagd-
recht“, einheitlich.

	 Die unter 5. angegebenen Ausbildungsstunden sind eine Min-
destforderung; den Jagdaufseherverbänden ist freigestellt, das 
Lehrgangsvolumen zu erhöhen.

4.	 Zugangsvoraussetzungen:
•	 Jagdpachtfähigkeit und Besitz eines gültigen Jagdscheines
•	 Ausbildung zum Jagdaufseher entsprechend den Landesbe-

dingungen abgeschlossen
•	 Mitglied eines dem BDJV angeschlossenen Verbandes
•	 Teilnahme an einem Lehrgang für Fangjagd
•	 Teilnahme an einem Lehrgang für Wildbrethygiene
•	 Besitz eines „Kettensägenscheines“

5.	 Ausbildungs-Module:

6.	 Inhalt der Ausbildungs-Module:
a.	 Hege
•	 Wildhege (Erhaltung eines artenreichen und gesunden 

Wildbestandes, art- und sachgemäße Bejagung)
•	 Biotophege ( Schutz und Verbesserung der Lebensräume 

von Wildtieren; Wildäsungsflächen planen, anlegen und 
bewirtschaften; Wildfütterung; Vermeiden von Wildschä-
den)

•	 Schutz des Wildes (Artenschutz, Schutz vor Wildunfällen, 
Wildkrankheiten)

b.	Schießen / Waffen, Munition, Optik
•	 Jagdliches Schießen: z.B. „Kundiger Schwarzwildjäger“ 

oder inhaltsähnliches Seminar.
•	 Waffenrecht
•	 Waffen, Munition und Optik	

c.	 Jagdarten
•	 Organisation und Durchführung einer Gesellschaftsjagd
•	 Organisation und Durchführung einer Ansitzdrückjagd
•	 Organisation und Durchführung einer Maisdrückjagd

 

 
Modul 
Hege 

 
16 Stunden 
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Land- u. Waldbau

 
8 Stunden  

 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                  

Modul 
Natur- u. 

Umweltschutz 
8 Stunden 

Modul 
Jagdhunde 

 
8 Stunden 

Modul 
Jagdrecht 

 
6 Stunden 

 
 

Modul 
Öffentlichkeitsarbeit 
u. Kommunikation 

8 Stunden 
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Auf seiner Vorstandssitzung im Januar hat der BDJV den Aus-
bildungsgang zum Revierhegemeister verabschiedet. Wir infor-
mieren in diesem Wildhüter ausführlich darüber. Wenn zusätz-
lich noch Fragen offen sind: weitere Informationen gibt es in 
der Geschäftsstelle des BDJV, Tel. 04795-956088 oder
bdjvgeschaeftsstelle@web.de.

Folgende Effekten des BDJV sind ab sofort verfügbar:
Ärmelabzeichen, 6,50 €
Mütze (Baseballcap), 12,-- €
Autoaufkleber in Kürze verfügbar

Ernennung zum Revierhegemeister (BDJV) erfolgt in Form 
einer Ernennungsurkunde durch den Vorsitzenden des BDJV 
oder einer von ihm beauftragten Person. Die Ernennung kann 
durch eine Metall-Plakette auf der linken Brusttasche der Ja-
cke/ des Hemdes sichtbar gemacht werden.

 Metallplakette „Revierhegemeister (BDJV)“

9.	 Anmeldung:
	 Interessierte Jagdaufseher wenden sich bitte an die Geschäfts-

stelle des BDJV. Ihnen wird dann ein entsprechender Ausbil-
dungspass zugeschickt, auf dem die einzelnen Module bereits 
vorgedruckt sind, die Sie dann nach Abschluss des jeweiligen 
Seminares vom Seminarleiter quittieren lassen.

10.	 Kosten:
	 Die Teilnahmegebühren entnehmen Sie bitte den Seminaran-

geboten der jeweiligen Anbieter. Für den Ausbildungspass ist 
eine Schutzgebühr von 5,--€ an den BDJV zu entrichten.

11.	 Inkrafttreten:
	 Dieses Konzept wurde am 20.01.2011 bei der Vorstandssit-

zung des BDJV in Garbsen beschlossen und tritt mit soforti-
ger Wirkung in Kraft.

Osterholz-Scharmbeck 20. Januar 2011

Für den Vorstand

Werner Bixler
Vorsitzender

d.	Jagdliche Einrichtungen
•	 Planung und Herstellung einer Reviereinrichtung
	 z.B. Drückjagdstandes/einer Ansitzkanzel oder einer Fasa-

nenschütte	

e.	 Wildbewirtschaftung
•	 Wildarten (Schwarzwild, Rotwild, Damwild, Rehwild, 

Raubwild, Hasenartige, Fasan)

f.	 Land- und Waldbau
•	 Funktionen des Waldes, Waldbewirtschaftung, Schutz des 

Waldes
•	 Wildacker 
•	 Baum- und Straucharten 

g.	 Naturschutz / Umweltschutz 
•	 Bundesnaturschutzrecht
•	 Wildtiere (Tierarten, die nicht zum Wild gehören z.B. In-

sekten, Reptilien, Amphibien)
•	 Exkursion in einem Naturschutzgebiet oder Nationalpark	

h.	Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 Grundlagen der Kommunikation
•	 Grundkenntnisse in der Führung von Besuchergruppen

i.	 Jagdgebrauchshunde
•	 Das Modul entfällt für diejenigen, die bisher mindestens 

einen Jagdhund bei einer Brauchbarkeitsprüfung oder ent-
sprechende Prüfung der Zuchtvereine (Jagdgebrauchshun-
de)  geführt haben und nicht länger als 5 Jahre zurückliegen

•	 Alle anderen müssen an einem Schweißhundführerlehr-
gang teilnehmen (eigener Hund nicht erforderlich)

	
j.	 Jagdrecht . 
•	 Rechte und Pflichten des Jagdausübungsberechtigten, des 

Jagdpersonals und der Jagdgäste
•	 Landesspezifische, jagdschutzrechtliche und verwaltungs-

rechtliche Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes, in 
dem der Bewerber tätig ist oder tätig werden will.

7.	 Verfahren:
	 Die von den BDJV-Mitgliedsverbänden angeboten Weiterbil-

dungen werden zukünftig, soweit sie für die Ausbildung zum 
Revierhegemeister (BDJV) relevant sind, wie folgt gekenn-
zeichnet:

	 z.B. „Ausbildungsmodul Hege für Revierhegemeister 
(BDJV) “. 

	 Entsprechende Lehrgänge oder Seminare bei anderen Ausbil-
dungseinrichtungen werden anerkannt.

	 Interessierte melden sich bei der Geschäftsstelle des BDJV. Sie 
erhalten dann einen „Ausbildungspass für Revierhegemeister 
(BDJV)“. Nach Teilnahme an einem der oben genannten Mo-
dule/Seminare lassen Sie sich diese im Ausbildungspass quit-
tieren (im Bedarfsfall Ausbildungsnachweis vorweisen). 

	 Die Ausbildung muss innerhalb von fünf Jahren abgeschlos-
sen sein.

8.	 Prüfung:
	 Eine Prüfung wird nicht durchgeführt. 
	 Lehrgangsteilnehmer, die an allen erforderlichen Modulen 

teilgenommen haben, übersenden den Ausbildungspass zu-
sammen mit einem Erfahrungsbericht über die durchlaufe-
nen Ausbildungsmodule an die Geschäftsstelle des BDJV. Die 

Jagdschutz und seine Grenzen 
- Jagdschutzberechtigte
Von S. Herfurth

Der Jagdschutz beinhaltet das Recht und die Pflicht, das Wild prä-
ventiv gegen Verfahren aller Art zu schützen. Dies beinhaltet den 
Schutz des Wildes vor Gefahren durch Menschen, die sich der Zu-
widerhandlung gegen jagdrechtliche Vorschriften schuldig ma-
chen sowie durch Tiere, besonders Raubwild und Raubzeug sowie 
durch sonstige Umstände, wie hauptsächlich Futternot und Wild-
seuchen. Eine in diesem Kontext immer wieder medienwirksames 
Thema ist das Erschießen freilaufender Hunde bzw. Katzen. Dies-
bezüglich gibt es eine Vielzahl von Sonderreglungen in den §§ 23, 
25 BJagdG i. V. m. den Landesjagdgesetzen. So gehört zum Jagd-
schutz insbesondere der Schutz des Wildes vor wildernden Hun-
den. Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Vor-
schriften des BJagdG (§§ 23, 25) gegenüber dem Notwehrrecht 
(§ 228 BGB) insoweit abschließend sind. Dies bedeutet, dass der 
Jagdausübungsberechtigte bei Nichtvorliegen der Voraussetzun-
gen der §§ 23, 25 BJagdG sich nicht alternativ auf Notwehr (§ 
228 BGB) berufen kann. Die Notwehr rechtigt in diesem Zusam-
menhang auch strafrechtliches Handeln wegen Sachbeschädigung. 
Sachlich kann der Jagdschutz einen vernünftigen Grund zur Tö-
tung eines Wirbeltieres geben. Das Tierschutzgesetz tritt demnach 
zurück. Unzulässig ist die Tötung eines aufsichtslosen Hundes 
aber jedoch, wenn er keine Gefahr für das Wild dargestellt. Wört-
lich ist der Jagdschutz mit der Waffe auf das berechtigte Jagdaus-
übungsgebiet, also auf den festgelegten Jagdbezirk begrenzt. In be-
friedeten Bezirken ruht die Jagd, § 6 S. 1 BJagdG. Demnach darf 
hier auch kein Jagdschutz ausgeübt werden. Eine Ausdehnung des 
Jagdschutzes auf befriedete Bezirke ist nicht möglich. 

Inhalt und Umfang des Jagdschutzes sind im BJagdG als Rah-
mengesetz bestimmt. Die Ausfüllung dieses Rahmens erfolgt durch 
die einzelnen Bundesländer in den Landesjagdgesetzen. Sachsen 
hat dies in den Vorschriften der §§ 42-49 SächsLJagdG getan. 

- Jagdschutzberechtigter/Jagdausübungsberechtigter
Zum Kreis der Jagdschutzberechtigten gehört in erster Linie der 
Jagdausübungsberechtigte. Diesem obliegt der Jagdschutz in vol-
lem Umfang. Jagdausübungsberechtigter ist bei verpachteten Jagd-
bezirken der Jagdpächter und bei nicht verpachteten Eigenjagdbe-
zirken der Eigentümer, respektive Nutznießer, bei nicht verpachte-
ten gemeinschaftlichen Jagdbezirken die Jagdgenossenschaft. Der 
zum Jagdschutz berufene Jagdausübungsberechtigte muss Inhaber 
eines gültigen Jagdscheins sein. Der Jagdausübungsberechtigte be-
sitzt die Schutzbefugnis nur für seinen Jagdbezirk. Die Jagdgenos-
senschaft selbst kann als juristische Person den Jagdschutz nicht 
wahrnehmen. Hier obliegt der Jagdschutz dem bestätigten Jagd-
aufseher. Ein Jugendjagdschein berechtigt nicht zum Jagdschutz. 

Jagdgäste sind nur zur Ausübung des Jagdschutzes im Rahmen 
des § 43 Abs. 4 SächsLJagdG befugt. Nicht bestätigte Jagdaufseher 
stehen dem Jagdgast bezüglich Jagdschutz gleich. Gleichwohl dür-
fen sie aus allgemeinen Recht gegen Wilderer gesetzmäßig vorge-
hen, da Notwehr- oder Festnahmerecht, so genannte Jedermann-
rechte sind. 

- Rechte und Pflichten des Jagdschutzberechtigten
Die rechtlichen Befugnisse des Jagdschutzberechtigten ergeben 
sich aus dem Recht der Notwehr zur vorläufigen Festnahme und 
aus den ihm in einzelnen Vorschriften des LJagdG eingeräumten 
besonderen Rechten und Pflichten. 

Der Jagdschutzberechtigte hat gemäß § 43 Abs. 6 SächsLJagdG 
die Pflicht auf Verlangen den Jagdausweis vorzuzeigen. Dieser 
Ausweis wird von der zuständigen unteren Jagdbehörde auf die 
Dauer der Jagdausübungsberechtigung ausgestellt. 

Aus § 44 Abs. 1 SächsLJagdG ergibt sich das Anhalte-, Perso-
nalienfeststellungs- und Abnahmerecht. Das Anhalterecht umfasst 
die Berechtigung zur Aufforderung der Personen (z. Bsp. Wilde-
rer, Jagdfrevler) zum Stehenbleiben aufzufordern, um die erforder-
lichen Feststellungen über die Person zu treffen. Die Personalien 
umfassen Name, Vorname, Beruf und Wohnort. Das Anhalterecht 
kann vom Jagdschutzberechtigte durch unmittelbaren Zwang 
durchgesetzt werden. Unmittelbarer Zwang ist eine Einwirkung 
auf eine Person oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfs-
mittel und notfalls durch Waffen. Bei der Jagdschutzausübung 
darf allerdings keine Schusswaffe benutzt werden. Unmittelbarer 
Zwang darf nur angewendet werden, wenn andere Zwangsmittel 
nicht zum Ziel führen oder untunlich sind. Unter mehreren mög-
lichen geeigneten Maßnahmen ist die jenige auszuwählen, die den 
Einzelnen und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt. 
Hierin kommt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Mittel 
und Zweck zum Ausdruck. Abgesehen von Fällen echter Notwehr 
ist daher im Rahmen des Jagdschutzes kein Fall denkbar, der die 
Anwendung von einer Schusswaffe rechtfertigt. 

Bestätigte Jagdaufseher, welche Berufsjäger oder forstlich aus-
gebildet sind, sind Kraft Gesetzes Hilfsbeamte der Staatsanwalt-
schaft (§ 25 Abs. 2 BJagdG). Ihnen stehen insoweit weitergehende 
Pflichten und Befugnisse, wie bspw. in Eilfällen Untersuchungen, 
Entnahme von Blutproben, Beschlagnahme von Gegenständen 
und Durchsuchung von Räumen anzuordnen. 

Der eigentliche Revierinhaber und Jagdpächter hat jedoch im 
Rahmen des Jagdschutzes keine allgemeinen hoheitlichen Befug-
nisse. Er ist beim Jagdschutz auf die Überwachung der jagdrechtli-
chen Vorschriften beschränkt. Diese bieten bspw. gegen das unbe-
rechtigte Fahren im Wald aber keine besondere Handhabe, da es 
mit dem Jagdrecht an sich nichts zu tun hat, sondern in den Wald- 
und Forstgesetzen geregelt ist.

Schon von daher ist der Anwendungsbereich des Jagdschutzes 
sehr eingegrenzt. Als jagdrechtliche Vorschrift im Sinne des Jagd-
schutzes käme am ehesten § 19a BJagdG (bzw. die ergänzenden 
Landesbestimmungen) in Betracht. Danach ist es verboten Wild, 
insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht 
ist, unbefugt an seinen Zufluchts-, Nist-, Brut- oder Wohnstät-
ten durch aufsuchen, fotografieren, filmen oder ähnliche Hand-
lungen zu stören. Zuwiderhandlungen können gemäß § 33 Abs. 
1 Nr. BJagdG als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Aller-
dings dürfen selbst solche Fallkonstellationen eher theoretischer 
Natur sein, da das normale Fahren, wie bspw. mit Fahrrädern im 
Wald in der Regel schon den Tatbestand des § 19a BJagdG nicht 
erfüllen wird, da es sich hierbei nicht um gezieltes Aufsuchen des 
Wildes handelt. 

Auch das – nach dem Wald- und Forstgesetzen – unzulässige 
Fahren mit Fahrrädern im Wald führt unter dem Blickwinkel des 

Geschäftsstelle des BDJV
Birkenheide 30

27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 04795-9560-88 - Fax: 04795-9560-82

Mail: vjngeschaeftsstelle@web.de

Aktuelle Seminare der einzelnen Landesjagdaufseherverbände 
finden Sie auf der Internetseite des BDJV: www.bdjv.de


